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solchen, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden) 
ist das meist weitaus schwieriger.

Oft ist es relativ einfach, den kausalen Zusammenhang 
nachzuweisen. Das betrifft vor allem vorsätzliche Straf
taten, insbesondere die große Gruppe der Eigentumsde
likte. Allerdings ist z. B. bei Betrug die Kausalität zwischen 
der Täuschung durch den Täter und der dadurch verur
sachten Irrtumserregung beim Geschädigten sowie der 
nachfolgenden Vermögensverfügung nachzuweisen.13

Bei Straftaten gegen den Gesundheits- und Arbeits
schutz kommt es darauf an, den Kausalzusammenhang 
zwischen der festgestellten Pflichtverletzung und dem ein
getretenen Erfolg zu prüfen. So verurteilte z. B. ein Kreis
gericht einen Leiter wegen eines Vergehens nach § 193 
StGB, der einen in seinem Bereich neu eingestellten Hei
zer nur allgemein über seine Tätigkeit und über die Ge
fahren bei auftretenden Stauungen belehrte. Daß es dazu 
spezielle Vorschriften gibt, erfuhr er von seinen Kollegen. 
Der Heizer stieg während einer Stauung auf den Kohlen
berg, wurde verschüttet und erstickte. Die Pflichtverlet
zung des Leiters war aber nicht die Ursache des Unfalls, 
weil dem Verunglückten auf andere Weise die für seine 
Tätigkeit wichtigen Verhaltensmaßregeln mitgeteilt wor
den waren. Zwischen der unterlassenen Unterweisung über 
die spezielle Rechtsvorschrift durch den Leiter und dem 
tödlichen Unfall bestand mithin kein kausaler Zusammen
hang.14 ,

Bei Verkehrsstraftaten wird mitunter die Kausalität 
damit begründet, daß der Angeklagte durch Alkohol in 
seiner Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigt gewesen 
sei und deshalb einen Verkehrsunfall herbeigeführt habe. 
Diese vereinfachte Darstellung ist nicht zulässig. Es ist 
nachzuweisen, daß der Unfall die Folge der Fahruntüch
tigkeit gewesen ist. So wurde z. B. einem Angeklagten eine 
Verkehrsgefährdung durch Trunkenheit und die Herbei
führung eines schweren Verkehrsunfalls zur Last gelegt. 
Er war unter erheblicher alkoholischer Beeinträchtigung 
seiner Fahrtüchtigkeit mit einem Kfz gefahren und mußte 
in diesem Zustand auf eine Reifenpanne reagieren. Der 
Sturz mit dem Fahrzeug und die dabei verursachte Verlet
zung wären aber unter den gegebenen Umständen auch 
einem Verkehrstüchtigen passiert. Der Angeklagte wurde 
deshalb nur wegen Verkehrsgefährdung durch Trunken
heit verurteilt, von der Anklage der Herbeiführung eines 
schweren Verkehrsunfalls jedoch freigesprochen.15
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Wir haben darauf verzichtet, näher auf die Beziehungen und 
Unterschiede zwischen Schuld- und Kausalitätsprüfung einzu
gehen. Verschiedene Dokumente des Obersten Gerichts ent
halten Hinweise zu diesen Problemen, so z. B.:
— 6. Plenartagung des Obersten Gerichts vom 28. März 1973 

über Probleme der strafrechtlichen Schuld, NJ 1973, Beilage 
3/73 (zu Heft 9);

— 6. Plenartagung des Obersten Gerichts vom 22. Dezember 1977 
zu Problemen der Rechtsprechung in Verkehrsstrafsachen, 
Informationen des Obersten Gerichts 1977, N. 1;

— 7. Plenartagung des Obersten Gerichts vom 16. März 1978

Internationale Juristen 
entlarven Aggressor Israel
Vom 17. bis 19. April 1982 fand in der libanesischen 
Hauptstadt Beirut anläßlich des „Tages der Solidarität 
mit den palästinensischen Gefangenen in israelischen 
Kerkern“ auf Initiative der palästinensischen Juristen
organisation und des „Komitees zur Verteidigung der 
Rechte der palästinensischen Gefangenen in israelischen 
Kerkern“ eine internationale Juristenkonferenz statt. 
Daran nahmen Delegationen aus 15 Ländern teil. Die 
Vereinigung der Juristen der DDR war durch ihren stell
vertretenden Generalsekretär, Kurt K a t t a n e k ,  ver
treten.

Dem Schlußkommunique entnahmen wir die nach
stehenden Auszüge. D. Red.
Die Konferenz erklärte ihre Solidarität mit dem 
Kampf des tapferen Volkes von Palästina, das heroisch 
der zionistischen Okkupation seiner Heimat entgegen
tritt. Ihrem Wesen nach verletzt diese Okkupation 
ständig Menschenrechte, internationale Verträge und 
Abkommen.

Die Teilnehmer der Konferenz verurteilten ent
schieden die brutale Folterungen einschließende un
menschliche Behandlung, der die palästinensischen 
Häftlinge in den israelischen Gefängnissen unterwor
fen sind.

Die Konferenz enthüllte die militärische, ökonomi
sche und politische Unterstützung der israelischen 
Aggression durch die Regierung der USA. Sie verur
teilte die USA-Regierung wegen deren uneingeschränk
ter Unterstützung der aggressiven expansionistischen 
Politik Israels, das von der internationalen Völkerge
meinschaft isoliert und wegen der Verletzung der 
Menschenrechte und der Annexion arabischen Bodens 
verurteilt wird.

Die Teilnehmer würdigten den gerechten Kampf des 
palästinensischen Volkes, das trotz aller Verschwörun
gen und Aggressionen für die Erlangung seiner Selbst
bestimmung, für das Recht kämpft, seinen unabhängi
gen Staat unter Führung der PLO in seiner nationalen 
Heimat zu errichten.

Die Konferenz verurteilte die fortwährende zioni
stische Aggression gegen das Volk von Palästina und 
gegen arabisches Land sowie die anhaltende Verlet
zung der Menschenrechte, speziell der Genfer Konven
tionen und der in völkerrechtlichen Normen und Ver
trägen verankerten Gebote der Humanität durch 
Israel. Sie verurteilte alle von den israelischen Behör
den in Verletzung rechtlicher Bestimmungen ergriffe
nen Maßnahmen, Land zu annektieren und Siedlungen 
zu errichten. Die Fortsetzung der Aggression gegen das 
Volk von Palästina stellt einen Bruch der Charta und 
der Beschlüsse der UNO dar.

Die Konferenz bekräftigte das Recht der palästi
nensischen politischen Gefangenen, in Übereinstim
mung mit den? Völkerrecht Kriegsgefangenenstatus zu 
genießen. Es soll eine Untereuchungskommission ge
bildet werden, um die gegen die palästinensischen Ge
fangenen und Häftlinge begangenen unmenschlichen 
zionistischen Praktiken zu entlarven.
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